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Landkreis Stendal 

Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung 
über die Anordnung der Aufstallung von Geflügel zum Schutz gegen  

die aviäre Influenza

Der Landkreis Stendal erlässt folgende

Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung

über die Anordnung der Aufstallung von Geflügel zum Schutz gegen die aviäre Influenza.

Aufgrund der §§ 37, 38 des Tiergesundheitsgesetzes und des § 13 der Geflügelpest-Verord-
nung werden hiermit nachstehende Maßnahmen bekannt gegeben und verfügt:

Sämtliches im Landkreis Stendal gehaltenes Geflügel (Hühner, Truthühner, Perlhühner, Reb-
hühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse) ist ab sofort ausschließlich
1. in geschlossenen Ställen oder
2.  unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicher-

ten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten 
Seitenabgrenzung bestehen muss (Schutzvorrichtung), zu halten.

Die sofortige Vollziehung dieser Maßnahme wird im öffentlichen Interesse angeordnet.
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.

Die Allgemeinverfügung ergeht unter dem Widerrufsvorbehalt gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 3 Ver-
waltungsverfahrensgesetz (VwVfG) und kann insbesondere dann widerrufen werden, wenn 
durch eine Risikobewertung nach Maßgabe des Absatzes 2 des § 13 Geflügelpest-Verord-
nung festgestellt wurde, dass die Aufstallung des Geflügels nicht mehr erforderlich ist oder 
sich die Tierseuchenlage verändert hat.

Begründung
Am 12.11.2016 wurde in einer Geflügelhaltung im Kreis Schleswig-Flensburg die Geflü-
gelpest amtlich festgestellt. Das nationale Referenzlabor für aviäre Influenza, das Fried-
rich-Löffler-Institut (FLI), wies den hochpathogenen Erreger des Subtyps H5N8 nach. Damit 
ist erstmals in diesem Jahr in Deutschland der Geflügelpesterreger in einer geschlossenen 
Tierhaltung nachgewiesen worden, nachdem in der Wildvogelpopulation bereits einige Fälle 
auftraten.
Bei der aviären Influenza handelt es sich um eine ansteckende und anzeigepflichtige Viruser-
krankung des Geflügels und anderer Vogelarten, die schnell epizootische Ausmaße annehmen
und damit Tierverluste und große wirtschaftliche Schäden zur Folge haben kann.
Bei der Risikobewertung gemäß §13 (2) der Geflügelpestverordnung wurde zugrunde gelegt, 
dass der gesamte Landkreis Stendal Rast- und Durchzuggebiet für wildlebende Wat- und 
Wasservögel ist und im Landkreis mehrere Flüsse, andere Oberflächengewässer und Feucht-
gebiete vorhanden sind.

Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 VwVfG kann als Zeitpunkt der Bekannt-
gabe und damit des Inkrafttretens einer Allgemeinverfügung der Tag, der auf die Bekanntma-
chung folgt, festgelegt werden.

Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung:
Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der VwGO wurde die sofortige Vollziehung der Maßnahme
angeordnet. Ein Widerspruch gegen diese Allgemeinverfügung hätte in diesem Fall keine 
aufschiebende Wirkung. Ein besonderes öffentliches Interesse ist hier gegeben, weil durch 
die Ausbreitung der aviären Influenza unter anderem die Gefahr von tiergesundheitlichen 
wie auch von wirtschaftlichen Folgen erheblich wäre und deshalb sofort zu unterbinden war.

Der Schutz hoher Rechtsgüter erfordert, wie in diesem Fall, ein Zurückstehen der Individu-
alinteressen etwaiger Geflügelhalter am Eintritt der aufschiebenden Wirkung infolge eines 
eingelegten Rechtsbehelfs. Das öffentliche Interesse an umgehenden Bekämpfungsmaßnah-
men zum Schutz gegen eine Weiterverbreitung der Seuche überwiegt.

Ordnungswidrigkeiten:
Gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 des Tiergesundheitsgesetzes handelt ordnungswidrig, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig dieser Tierseuchenverfügung zuwiderhandelt. Ordnungswidrigkeiten 
können mit einem der Schwere der Zuwiderhandlung angemessenen Bußgeld bis zu 30.000 
Euro geahndet werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Landkreis Stendal, Hospitalstraße 1-2 in 39576 

Stendal schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Die Schriftform kann durch die elek- 
tronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qua-
lifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen. Das Dokument ist 
entweder an die E-Mail-Adresse kreisverwaltung@landkreis-stendal.de oder das Elektroni-
sche Gerichts- und Verwaltungspostfach „Landkreis Stendal“ zu senden.
Weiterhin kann das Dokument per DE-Mail an die Adresse poststelle@lksdl.de-mail.de ge-
sendet werden. Bei der Verwendung der jeweiligen elektronischen Form sind besondere tech-
nische Rahmenbedingungen zu erfüllen, die im Internet unter http://www.landkreis-stendal.
de/de/kontakt.html aufgeführt sind.
Der Widerspruch hat gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO in der zur Zeit gültigen Fassung keine 
aufschiebende Wirkung.

Rechtsgrundlagen
1.  Tiergesundheitsgesetz vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1324), zuletzt geändert durch Arti-

kel 4 Absatz 85 des Gesetzes vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1666) 
2.  Geflügelpest-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Mai 2013 (BGBl. I S. 

1212), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 29. Juni 2016 (BGBl. I S. 1564) 
3.  Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003    

(BGBl. I S. 102), zuletzt geändert durch Artikel 20 des Gesetzes vom 18. Juli 2016 
(BGBl. I S. 1679) 

4.  Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 
(BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13. Oktober 2016 
(BGBl. I S. 2258).

Stendal, den 14.11.2016

Carsten Wulfänger  
Landrat
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